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Betr.: Zur Frage der Verpflichtung zur Beibringung einer ausländischen 
Ansässigkeitsbescheinigung (EAS 2130) 

Unterlässt ein österreichisches Institut für Erwachsenenbildung unter Berufung auf die 

Regelungen eines Doppelbesteuerungsabkommens die Vornahme des Steuerabzuges nach 

§ 99 EStG 1988 hinsichtlich der an ausländische Vortragende gezahlten Honorare, dann trifft 

das Institut die Verpflichtung, darzulegen dass die Abkommensvoraussetzungen für diese 

Steuerfreistellung erfüllt sind (erhöhte Mitwirkungspflicht bei Auslandsbeziehungen gemäß 

§ 138 BAO in Verbindung mit § 140 BAO). Dazu gehört vor allem der Nachweis (bzw. 

zumindest Glaubhaftmachung), dass der ausländische Vortragende tatsächlich in dem 

jeweiligen DBA-Partnerstaat im Sinn der Abkommensbestimmungen "ansässig" ist. Durch 

Vorlage einer von der Steuerverwaltung des anderen Staates ausgestellten 

"Ansässigkeitsbescheinigung" kann dieser Nachweis erbracht werden (AÖF Nr. 31/1986).  

Die Einholung einer Ansässigkeitsbescheinigung ist derzeit - sieht man von den 

Besonderheiten im Verhältnis zu Deutschland ab (§ 4 Abs. 1 der Verordnung BGBl. Nr. 

426/1994) - keine materielle Voraussetzung für die Berechtigung zur Freistellung vom 

Steuerabzug; sie entlastet aber den für den Steuerabzug Haftungspflichtigen von der 

Verantwortung, den Bestand eines Steuerfreistellungsanspruches des Vortragenden auf 

andere Weise einwandfrei zu dokumentieren. Haftungsfolgen sind nicht ausgeschlossen, wenn 

die Vortragenden überhaupt keine ausländische Wohnadresse angeben oder wenn sich 
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beispielsweise nachträglich herausstellt, dass sie lediglich ausländische Scheinadressen 

angegeben haben.  

Für die Erteilung einer ausländischen Ansässigkeitsbescheinigung an ausländische 

Vortragende sind keine besonderen österreichischen Formblätter aufgelegt. Wenn ein 

deutsches Finanzamt bescheinigt "dass Herr ..... lt. Aktenlage im Inland in der ...........straße 

Nr. ........ in ............. ansässig ist", dann fehlt zwar die Aussage, dass es sich um eine 

Ansässigkeit im Sinn des Doppelbesteuerungsabkommens handelt, doch wird daran im 

gegebenen Zusammenhang kein Anstoß zu nehmen sein. 

Sollte das Institut Zweifel an der Abkommensberechtigung eines Vortragenden haben, dann 

empfiehlt sich, den Steuerabzug vorzunehmen und es dem Vortragenden zu überlassen, einen 

Rückzahlungsantrag beim Finanzamt Eisenstadt einzubringen. Ein solcher 

Steuerrückzahlungsantrag müsste auf dem Vordruck ZS-RD1 (deutsch) oder Vordruck ZS-RE1 

(englisch) unter Verwendung des Beiblattes C gestellt werden. Die Vordrucke können über 

eine Downloadversion von der Homepage des BMF oder direkt vom Finanzamt Eisenstadt 

bezogen werden. 

14. Oktober 2002 

Für den Bundesminister: 

Dr. Loukota 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

 


